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Mandantenbrief Oktober 2009 
 
Sehr geehrte Mandanten, 
 
anbei erhalten Sie meinen aktuellen Mandantenbrief. Auf folgende interessante Themen 
möchte ich insbesondere hinweisen: 
 
Allgemeines 

· Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz: Aufbewahrungspflicht ausgedehnt 
Einkommensteuer 

· Ernstliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Abzugsverbots für häusli-
che Arbeitszimmer 

Umsatzsteuer 
· Guter Glaube beim Vorsteuerabzug im Steuerfestsetzungsverfahren nichtge-

schützt 
 
Mit freundlichem Grüßen 
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Termine 
Fälligkeitstermine Steuern/Sozialversicherung Oktober und November 2009 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 12.10.20091 10.11.20092 
Umsatzsteuer 12.10.20093 10.11.20094 
Ende der Schonfrist   Überwei-
sung5 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:   Scheck6 

15.10.2009 13.11.2009 

9.10.2009 6.11.2009 

Gewerbesteuer Entfällt 16.11.2009 
Grundsteuer Entfällt 16.11.2009 
Ende der Schonfrist   Überwei-
sung 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:   Scheck6 

Entfällt 
 

Entfällt 

19.11.2009 
 

13.11.2009 

   
Sozialversicherung7 28.10.2009 26.11.2009 
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Seit dem 1.1.2005 ist die Kapitalertrag-

steuer sowie der darauf entfallende Solida-
ritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner 
an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

 
1 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
2 Für den abgelaufenen Monat. 
3 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern (ohne Dauerfrist-

verlängerung) für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristver-

längerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeit-

raum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feier-
tag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge 
erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt. 

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

7 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 
Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Kran-
kenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage 
vor Fälligkeit (d. h. am 26.10./24.11.2009) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch 
extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten 
übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allgemeines 
Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz: Aufbewahrungspflicht ausgedehnt 
Unternehmer mit Gewinneinkünften müssen Geschäftsunterlagen in der Regel zehn Jahre 
aufbewahren. Außerdem ist bei ihnen eine Außenprüfung (Betriebsprüfung) zulässig. 
Der Bundesrat hat am 10.7.2009 dem Gesetz zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung zu-
gestimmt. Zukünftig müssen auch natürliche Personen, deren Summe der positiven Einkünf-
te aus Überschusseinkünften (aus nichtselbständiger Arbeit, Kapitalvermögen, Vermietung 
und Verpachtung und sonstige Einkünfte) mehr als 500.000 € im Kalenderjahr beträgt, die im 
Zusammenhang stehenden Aufzeichnungen und Unterlagen sechs Jahre aufbewahren. Bei 
Zusammenveranlagung sind die Feststellungen für jeden Ehegatten gesondert maßgebend. 
Außerdem ist bei den Betroffenen künftig eine Außenprüfung generell zulässig. Personen, 
die sich nicht an die Vorschriften halten und damit eine Außenprüfung erschweren, müssen 
mit Verzögerungsgeld rechnen. 
 

Einkommensteuer 
Instandsetzungsaufwendungen in der Selbstnutzungsphase keine Werbungskosten 
Einem Ehepaar gehörte eine Eigentumswohnung, die es 2007 selbst nutzte und ab 2008 
vermietete. Während der Zeit der Selbstnutzung, also im Jahr 2007, ließ es einen neuen 
Heizkessel einbauen. Die Kosten wollte es als vorab entstandene Werbungskosten bei den 
Vermietungseinkünften geltend machen. 
Das lehnte der Bundesfinanzhof ab. Vorab entstehende Werbungskosten können nur be-
rücksichtigt werden, wenn ein ausreichend bestimmter wirtschaftlicher Zusammenhang zwi-
schen Aufwendungen und Einkunftsart besteht. Dieser fehlte hier, weil der neue Heizkessel 
auch fast ein Jahr privat genutzt wurde. 

Aufwendungen für ein sog. Erststudium nach abgeschlossener Berufsausbildung 
können als Werbungskosten abgezogen werden  
Bundesfinanzhof, VI-R-14/07, Pressemitteilung vom 16.09.2009 

Mit Urteil vom 18. Juni 2009 VI R 14/07 hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, dass 
das seit 2004 geltende Abzugsverbot für Kosten von Erststudien und Erstausbildungen nach 
§ 12 Nr. 5 des Einkommensteuergesetzes (EStG) der Abziehbarkeit von beruflich veranlass-
ten Kosten für ein Erststudium jedenfalls dann nicht entgegensteht, wenn diesem eine abge-
schlossene Berufsausbildung vorausgegangen ist. Mit derselben Begründung sind auch Ent-
scheidungen in vier weiteren Verfahren (VI R 31/07, VI R 79/06, VI R 6/07 und VI R 49/07) 
ergangen. 

Ernstliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Abzugsverbots für häusliche Ar-
beitszimmer  
Bundesfinanzhof, VI-B-69/09, Pressemitteilung vom 16.09.2009 

Mit Beschluss vom 25. August 2009 VI B 69/09 hat der Bundesfinanzhof (BFH) ernstliche 
Zweifel daran geäußert, ob das ab 2007 geltende Verbot, Aufwendungen für ein häusliches 
Arbeitszimmer als Werbungskosten abzuziehen, wenn das Arbeitszimmer nicht den Mittel-
punkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung bildet, verfassungsgemäß ist. 
Im entschiedenen Fall ging es um Arbeitszimmer von Lehrern, denen kein anderer Arbeits-
platz als das häusliche Arbeitszimmer zur Verfügung steht. 



 

Lohn und Gehalt  
Kein Recht des Arbeitnehmers auf Nutzung des Dienstwagens für Privatfahrten nach 
Ablauf des Entgeltfortzahlungszeitraums  
Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg, 15-Sa-25/09, Urteil vom 27.07.2009 

1. Das dem Arbeitnehmer eingeräumte Recht zur privaten Nutzung eines Dienstwagens 
ist Teil des geschuldeten Arbeitsentgelts. 

2. Im Fall der Erkrankung des Arbeitnehmers endet das Recht zur Privatnutzung - vor-
behaltlich einer abweichenden Parteivereinbarung - mit dem Ende des Entgeltfortzah-
lungszeitraums (entgegen LAG Berlin-Brandenburg v. 19.02.2007 - 10 Sa 2171/06 - 
und im Anschluss an LAG Köln v. 29.11.1995 - 2 Sa 843/95 - LAGE Nr. 8 zu § 616 
BGB). Der Vereinbarung eines entsprechenden Widerrufsvorbehalts bedarf es nicht. 

 
Umsatzsteuer 
 
Guter Glaube beim Vorsteuerabzug im Steuerfestsetzungsverfahren nichtgeschützt 
 
Der Bundesfinanzhof hat seine Rechtsprechung bestätigt, dass ein Vorsteuerabzug nur mög-
lich ist, wenn alle gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen. Zu den Voraussetzungen gehört 
unter anderem, dass in der Rechnung des leistenden Unternehmers dessen zutreffende An-
schrift angegeben wird. Selbst wenn der Unternehmer guten Glaubens davon ausgehen 
kann, dass alle Voraussetzungen vorliegen, reicht das nicht aus, um ihm im Steuerfest-
setzungsverfahren den Vorsteuerabzugzu gewähren.  
Ausnahmsweise kann dem Leistungsempfänger der Vorsteuerabzug nach dem allgemeinen 
Rechtsgrundsatz des Vertrauensschutzes im Billigkeitsverfahren zustehen. Dies setzt nach 
Auffassung des Bundesfinanzhofs voraus, dass der den Vorsteuerabzug begehrende Unter-
nehmer gutgläubig war und alle Maßnahmen ergriffen hat, die vernünftigerweise von ihm 
verlangt werden können, um sich von der Richtigkeit der Angaben in der Rechnung zu über-
zeugen und seine Beteiligung an einem Umsatzsteuerbetrug ausgeschlossen ist. An diese 
Sorgfalts- und Nachweispflichten sind gerade beim Barkauf hochwertiger Pkw hohe Anfor-
derungen zu stellen. 


